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Entscheid Verwaltungsgericht, 19.04.2024

Anwaltsrecht, Art. 27 ff. BGFA Der Beschwerdefiihrer ist 6sterreichischer
Rechtsanwalt. Er betreibt eine Kanzlei in Os-terreich und ist zudem im
Furstentum Liechtenstein als niedergelassener Anwalt tatig. Zurzeit
erwirtschaftet er 90 Prozent seiner Umsatze im Flirstentum Liechtenstein.
Im Kanton St. Gallen verfligt er liber eine Postadresse und
Kanzleiraumlichkeiten. In der Schweiz verfiigt er liber eine
Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstatigkeit. Er darf auch ohne die von ihm
beantragte Eintragung in der st. gallischen Liste der EU-/EFTA-Anwalte im
Rahmen des fiir die Schweiz verbindlichen europaischen Rechts auf freien
Dienstleis-tungsverkehr unter der urspriinglichen Berufsbezeichnung -
mithin als 6sterreichischer Rechtsanwalt - in der Schweiz rechtsberatend
und als Vertreter vor schweizerischen Gerichten tétig sein. Dass seine
bisherige berufliche Tatigkeit in der Schweiz einen Um-fang erreicht, der
tiber das im freien Dienstleistungsverkehr zulassige Mass hinausginge, oder
dass er kiinftig — unter Einschrankung seiner Tatigkeiten an den Standorten
in Os-terreich und im Fiirstentum Liechtenstein - stindig in der Schweiz
tatig sein werde, geht aus seinen Eingaben nicht substantiiert hervor.
(Verwaltungsgericht, B 2023/256) Die gegen dieses Urteil erhobene
Beschwerde ans Bundesgericht wurde mit Urteil vom 26. Februar 2025
gutgeheissen (Verfahren 2C_271/2024)

Entscheid vom 19. April 2024
Besetzung

Abteilungsprasident Brunner; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg;

Gerichtsschreiber Scherrer

Verfahrensbeteiligte
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Dr.A._,

Beschwerdefiihrer,

gegen

Anwaltskammer, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen,
Vorinstanz,

Gegenstand

Eintragung in die EU-/EFTA-Anwaltsliste

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

A.__ist deutscher Staatsangehériger und &sterreichischer Rechtsanwalt. In Osterreich
wurde er am 4. Mai 2021 in die Liste der Rechtsanwaélte der Rechtsanwaltskammer
V.__/Aund am 1. Februar 2023 in jene der Rechtsanwaltskammer Z.__/A eingetragen.
Seit 7. Juni 2021 ist er zudem als niedergelassener europdischer Anwalt im
Anwaltsverzeichnis der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer verzeichnet. Er
fuhrt KanzleieninZ._ /AundinY.__ /Ll

B.

Am 9. Januar 2023 reiste A.__ in die Schweiz ein und erhielt eine flir die Dauer von flinf
Jahren gultige Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstéatigkeit. In der Folge erdffnete er
eine weitere Kanzlei an der D.__-strasse 001_in X.__ — aktuell: E.__ 002_in W.__ —und
ersuchte deshalb am 2. Juni 2023 die st. gallische Anwaltskammer um Eintragung in
die EU-/EFTA-Anwaltsliste des Kantons St. Gallen. Der Prasident der Anwaltskammer
wies das Gesuch am 24. August 2023 ab. In der Folge verlangte A.__ einen Entscheid
der Anwaltskammer.

Die Anwaltskammer wies das Gesuch am 23. November 2023 ab mit der Begriindung,
ein Eintrag in der EU-/EFTA-Liste sei nur im Fall einer stdndigen forensischen
Auslibung des Anwaltsberufs in der Schweiz erforderlich. Sofern ein Anwalt nur
grenziberschreitend im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs Parteien vor den
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schweizerischen Gerichtsbehdrden vertreten wolle, sei ein solcher Eintrag weder
erforderlich noch méglich. Sei er in der Schweiz nur rechtsberatend tétig, sei ein
solcher Eintrag ebenfalls nicht erforderlich. Die Ausstattung mit einer bestimmten
Infrastruktur in der Schweiz schliesse nicht aus, die Tatigkeit als vorlibergehende
Dienstleistung einzuschatzen. Bei einem im Ausland niedergelassenen Rechtsanwalt
musse fUr den Eintrag ins Anwaltsregister verlangt werden, dass er hier das
Schwergewicht beziehungsweise den Mittelpunkt der anwaltlichen Téatigkeit habe. A.__
beabsichtige zwar eigenen Angaben zufolge, in Zukunft seine berufliche Haupttatigkeit
im Kanton St. Gallen auszutben, erwirtschafte aber aufgrund seiner derzeitigen
Mandatsstruktur Uber 90 Prozent seiner Umséatze im Firstentum Liechtenstein. Bei
dieser Sachlage sei zurzeit eine Eintragung in die EU-/EFTA-Anwaltsliste des Kantons
St. Gallen ausgeschlossen. Inwiefern die Abweisung seines Gesuchs gegen das
Bundesgesetz Uber die Freizlgigkeit der Anwaltinnen und Anwalte verstossen sollte,
welches die internationale Freizlgigkeit fir Angehérige von Mitgliedstaaten der EU und
der EFTA gewahrleiste, vermdge A.__ nicht nachvollziehbar darzulegen. Bis zum
Nachweis seines beruflichen Schwerpunkts in der Schweiz kénne er
grenzlberschreitend im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs — und damit ohne
Eintragung in die Liste — im Kanton St. Gallen tatig sein. Zu diesem Zweck durfe er hier
auch eine Buroinfrastruktur unterhalten. Damit entfalle sein Einwand, bei einer
Ablehnung des Gesuchs dirfe er nur im Einvernehmen mit einem hier eingetragenen
Anwalt vor Gericht tatig sein. Die entsprechende Verpflichtung in Verfahren mit
Anwaltszwang beschrénke sich zudem darauf, hier tUber ein Zustelldomizil zu verfigen.
Mit seiner Kanzlei in Altstatten erfiille er diese Voraussetzung ohne weiteres.

C.

A.__ (Beschwerdeflhrer) erhob gegen den am 27. November 2023 versandten
Entscheid der Anwaltskammer (Vorinstanz) mit Eingabe vom 12. Dezember 2023
Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei
unter Kosten- und Entschadigungsfolge zuzliglich 7,7 Prozent Mehrwertsteuer
aufzuheben und er sei in die EU-/EFTA-Anwaltsliste des Kantons St. Gallen
einzutragen, eventualiter sei die Angelegenheit zur neuen Entscheidung an die
Vorinstanz zurlickzuweisen.

Die Vorinstanz verwies mit Vernehmlassung vom 27. Februar 2024 auf die Erwagungen
im angefochtenen Entscheid und beantragte die Abweisung der Beschwerde.

Auf die Erwagungen im angefochtenen Entscheid und die Ausfiihrungen des

Beschwerdeflihrers zur Begriindung seiner Antrage sowie die Akten wird, soweit
wesentlich, in den Erwagungen eingegangen.
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Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

1. Eintreten

Das Verwaltungsgericht ist zum Entscheid in der Sache zustandig (Art. 34 Abs. 1 des
Bundesgesetzes Uber die Freizligigkeit der Anwaltinnen und Anwalte [SR 935.61,
Anwaltsgesetz, BGFA] in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des st. gallischen
Anwaltsgesetzes [sGS 963.70, AnwG]). Der Beschwerdeflhrer ist Adressat des
angefochtenen Entscheids und hat ein eigenes schutzwilrdiges Interesse an dessen
Aufhebung, zumal er von der Abweisung seines Gesuchs um Eintragung im Register
der EU-/EFTA-Anwalte des Kantons St. Gallen besonders berihrt ist. Er ist daher zur
Beschwerdeerhebung befugt (Art. 34 Abs. 1 BGFA und Art. 41 AnwG in Verbindung mit
Art. 64 und Art. 45 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1,
VRP). Die Beschwerde gegen den am 27. November 2023 versandten Entscheid der
Vorinstanz wurde mit Eingabe vom 12. Dezember 2023 rechtzeitig erhoben und erfullt
in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 34 Abs. 1
BGFA und Art. 41 AnwG in Verbindung mit Art. 64 und Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1
VRP). Darauf ist einzutreten.

2. Streitgegenstand

Der Beschwerdeflihrer macht geltend, die Verweigerung der Eintragung in die EU-/
EFTA-Anwaltsliste des Kantons St. Gallen verletze die Personenfreizligigkeit, zu
welcher sich die Schweiz fur einen Zugang zum Européischen Binnenmarkt verpflichtet
habe, sowie die in Art. 27 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (SR 101, BV) gewahrleistete Wirtschaftsfreiheit. Der Wortlaut von
Art. 28 BGFA sei klar. Es handle sich um einen klaren Rechtsanspruch von
Rechtsanwaélten, die sich aus der EU kommend in der Schweiz niederlassen wollten.
Umgekehrt kénnten sich auch Rechtsanwélte aus der Schweiz in der EU im Rahmen
der Richtlinie 98/5/EG niederlassen. Mit dem Freizlgigkeitsabkommen habe sich die
Schweiz verpflichtet, die betreffenden Normen umzusetzen. Es liege nicht an den
Gerichten, Voraussetzungen wie eine "standige" Aktivitat in der Schweiz
hinzuzuerfinden. Seit der Stellung des Gesuchs Anfang Juni 2023 werde ihm verwehrt,
unter seinem erlernten Beruf in der Schweiz tatig zu werden. Durch das rechtswidrige
Vorgehen der Anwaltskammer entstlinden ihm massive Schaden.

3. Rechtliches

3.1.
Der Abschluss des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft einerseits und der Europaischen Gemeinschaft sowie ihren
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Mitgliedstaaten anderseits Uber die Freiziigigkeit (SR 0.142.112.681,
Freiztgigkeitsabkommen, FZA) machte es — worauf der Beschwerdeflhrer zurecht
hinweist — nétig, fur Anwalte, die Angehdrige von Mitgliedstaaten der EU sind, die
Modalitaten des Zugangs zum Anwaltsberuf in der Schweiz zu regeln (vgl. Botschaft
zum Bundesgesetz Uber die Freiziigigkeit der Anwéltinnen und Anwaélte, Anwaltsgesetz,
BGFA, vom 28. April 1999 [im Folgenden: Botschaft BGFA], BBI 1999 S. 6013 ff.,

S. 6062). Das eidgendssische Anwaltsgesetz wurde seinem Ingress zufolge denn auch
"in Ausfihrung des Freizligigkeitsabkommens" beschlossen.

Far die Freiztgigkeit der Anwéltinnen und Anwalte aus Mitgliedstaaten der EU gelten
drei Richtlinien, namlich die Richtlinie 77/249/EWG vom 22. Marz 1977 zur
Erleichterung der tatsdchlichen Ausiibung des freien Dienstleistungsverkehrs der
Rechtsanwaélte, die Richtlinie 89/48/EWG vom 21. Dezember 1988 Uber die Regelung
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijdhrige
Berufsausbildung abschliessen sowie die Richtlinie 98/5/EG vom 16. Februar 1998 zur
Erleichterung der stdndigen Auslbung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen
Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde. Das Anwaltsgesetz
des Bundes hat deshalb insbesondere die Austibung des Anwaltsberufs durch
Anwaéltinnen und Anwaélte aus Mitgliedstaaten der EU im freien Dienstleistungsverkehr
(Art. 21-26 BGFA, dazu nachfolgend Erwagung 3.2), die Modalitaten der stdndigen
Ausiibung des Anwaltsberufs in der Schweiz durch Anwaltinnen und Anwélte aus
Mitgliedstaaten der EU unter ihrer urspringlichen Berufsbezeichnung (Art. 27-29
BGFA, dazu nachfolgend Erwagung 3.3) und die Voraussetzungen flr die Eintragung
von Anwaltinnen und Anwalten aus Mitgliedstaaten der EU in ein kantonales
Anwaltsregister (Art. 30-33 BGFA) zu regeln (vgl. Botschaft BGFA, a.a.0., S. 6062).

3.2.

Die Richtlinie 77/249/EWG, welche die voribergehende Austbung der Anwaltstétigkeit
in einem anderen Mitgliedstaat regelt, verlangt, dass jede im Herkunftsstaat unter einer
der Bezeichnungen geméss Art. 1 Abs. 2 - in Osterreich: Rechtsanwalt, im Fiirstentum
Liechtenstein: Rechtsanwalt (vgl. Anhang zum eidgendssischen Anwaltsgesetz) — zur
Auslbung des Anwaltsberufs befahigte Person zur Erbringung von Dienstleistungen in
einem anderen Mitgliedstaat erméchtigt ist (Rechtsberatung und gerichtliche Tatigkeit).
Die Anwaéltinnen und Anwalte kbnnen nur dazu verpflichtet werden, ihre Eigenschaft als
Rechtsanwadltin oder Rechtsanwalt nachzuweisen. Fir die Austibung der Tatigkeiten,
die mit der Vertretung und Verteidigung von Parteien im Bereich der Rechtspflege
verbunden sind, kann der Aufnahmestaat ausserdem verlangen, dass die auswartigen
Anwaltinnen und Anwaélte zusammen mit einer Anwaéltin oder einem Anwalt handeln, die
oder der beim angerufenen Gericht zugelassen ist. Die dienstleistungserbringenden
Anwaltinnen und Anwélte verwenden die Berufsbezeichnung des Staats, in dem sie
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niedergelassen sind (Botschaft BGFA, a.a.O., S. 6023). Die grenziberschreitende
AuslUbung des Anwaltsberufs im freien Dienstleistungsverkehr geschieht punktuell, das
heisst vortbergehend. Nach Art. 5 des Abkommens Uber den freien Personenverkehr
kénnen sie wahrend hdchstens 90 Tagen pro Jahr in der ganzen Schweiz
Dienstleistungen erbringen (Botschaft BGFA, a.a.O., S. 6063).

Art. 21-26 BGFA entsprechen dem fir die Schweiz verbindlichen européischen Recht
zur Gewahrleistung der Ausiibung des Anwaltsberufs im freien Dienstleistungsverkehr
durch Anwaltinnen und Anwalte aus Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA.
Insbesondere entspricht auch die Auslegung und Anwendung von Art. 23 BGFA,
wonach die dienstleistungserbringenden Anwaltinnen und Anwaélte in Verfahren mit
Anwaltszwang — zu unterscheiden von den Verfahren, in denen ein Anwaltsmonopol gilt
— im Einvernehmen mit einer Anwaltin oder einem Anwalt, die oder der in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragen ist, handeln mussen, den Vorgaben des
europdischen Rechts und der dazu entwickelten Rechtsprechung des Europdaischen
Gerichtshofs. Danach darf von einem betroffenen Anwalt nicht mehr als die
Bezeichnung eines Zustellungsdomizils verlangt werden (W. Fellmann, Anwaltsrecht,
2. Aufl. 2017, Rz. 183 mit Hinweisen auf weiteres Schrifttum). Die Bestimmung stellt
eine Formalitat dar, welche die Anwaltinnen und Anwalte des Aufnahmestaats auf die
Rolle eines Korrespondenzanwalts reduziert (Botschaft BGFA, a.a.O., S. 6064).

Der vorubergehende Charakter ergibt sich nicht nur aus der Dauer der Dienstleistung,
sondern auch aus der Haufigkeit, der Regelméssigkeit und Kontinuitat, in der ein Anwalt
aus EU- oder EFTA-Staaten Dienstleistungen in der Schweiz erbringt (Fellmann, a.a.O.,
Rz. 179). Zur Abgrenzung der Dienstleistungserbringung von der Niederlassung
prazisierte der EuGH, dass der vorlibergehende Charakter der Dienstleistungen unter
Berilcksichtigung ihrer Dauer, ihrer Haufigkeit, ihrer regelméssigen Wiederkehr oder
ihrer Dauerhaftigkeit zu beurteilen sei. Der voriibergehende Charakter der Leistung
schliesst die Mdglichkeit fur Dienstleistungserbringer nicht aus, sich im Aufnahmestaat
mit einer bestimmten Infrastruktur (Biro, Anwaltspraxis oder Anwaltskanzlei)
auszustatten, soweit diese Infrastruktur fir die Erbringung der Leistungen erforderlich
ist (Botschaft BGFA, a.a.0O., S. 6023; EuGH C-55/94 in Sachen Reinhard Gebhard vom
30. November 1995 insbesondere Ziffer 27).

3.3.

Die — vom Beschwerdeflhrer in den Vordergrund gertickte — Richtlinie 98/5/EG soll -
was bereits in ihrem Titel zum Ausdruck kommt — die standige Ausibung des
Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die Qualifikation
erworben wurde, erleichtern. Entgegen der Auffassung des Beschwerdefihrers hat
damit die Vorinstanz mit dem Erfordernis der stédndigen Austbung des Berufs im
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Kanton St. Gallen keine neue Voraussetzung flir einen Eintrag in der Liste der EU/
EFTA-Anwalte hinzuerfunden. Die Richtlinie ermdglicht den Anwéltinnen und Anwalten
eines Mitgliedstaats, unter ihrer urspringlichen Berufsbezeichnung in jedem anderen
Mitgliedstaat die gleichen beruflichen Tatigkeiten auszuliben wie die Anwaltinnen und
Anwaélte, die mit der Berufsbezeichnung des Aufnahmestaats praktizieren.
Voraussetzung fir die Berufsaustbung unter der urspriinglichen Berufsbezeichnung ist,
dass die zuwandernden Anwaltinnen und Anwalte sich bei der zusténdigen Stelle des
Aufnahmestaats registrieren lassen (vgl. Art. 2 und 3 der Richtlinie 98/5/EG; Botschaft
BGFA, a.a.0., S. 6023-6025).

Art. 27-29 BGFA erfassen dementsprechend nur die "zuwandernden" ausléndischen
Anwaélte, die in stabiler und kontinuierlicher Weise ihre Berufstatigkeit in der Schweiz
("Aufnahmestaat") ausiiben, indem sie sich von einem Berufsdomizil aus unter
anderem an die einheimische Bevdlkerung wenden (Botschaft BGFA, a.a.0., S. 6023 f.;
EuGH C-55/94, a.a.0., Leitsatz 1). Eine stdndige Berufsausibung liegt daher nur vor,
wenn sich der betroffene Anwalt in die Wirtschaft des Aufnahmestaats integriert (vgl.
Fellmann, a.a.0., Rz. 179 mit Hinweisen auf weiteres Schrifttum, Rz. 186 mit Hinweisen
auf Schrifttum und Rechtsprechung). Davon kann nur die Rede sein, wenn die dort auf
Dauer ausgerichtete Tatigkeit als Anwalt das Schwergewicht beziehungsweise den
Mittelpunkt der anwaltlichen Berufstétigkeit bildet, was Uber die blosse Einrichtung
eines zweiten oder — wie im Fall des Beschwerdefiihrers — gar dritten Berufsdomizils
hinausreicht. Lasst sich das Schwergewicht nicht ohne weiteres feststellen, ist eine
dauernde Berufsausiibung jedenfalls dann anzunehmen, wenn die anwaltliche Téatigkeit
im Aufnahmestaat wahrend mehr als 90 Arbeitstagen ausgeulbt wird (vgl. BGer
2C_694/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.4). Diese Regelung steht grundsatzlich im
Einklang mit den von der Schweiz Gbernommenen europaischen Regeln zur Ausiibung
des Anwaltsberufs durch Anwéltinnen und Anwalte aus Mitgliedstaaten der EU oder
der EFTA in der Schweiz.

3.4.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass das fir die Schweiz aufgrund des
Freizligigkeitsabkommens geltende europaische Recht unterscheidet zwischen der
AuslUbung des Berufs als schweizerischer im kantonalen Anwaltsregister eingetragener
Anwalt einerseits (Art. 30-33 BGFA) und der Berufsaustbung unter der urspriinglichen
Berufsbezeichnung - sei es im freien Dienstleistungsverkehr (Art. 21-26 BGFA), sei es
sténdig mit entsprechender Eintragung in einer EU-/EFTA-Anwaltsliste (Art. 27-29
BGFA) — anderseits.

Die Unterscheidung zwischen freiem Dienstleistungsverkehr einerseits und der
Auslibung einer standigen Tatigkeit unter Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit
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anderseits entspricht im Ubrigen auch der Betrachtung, die zwischen den Mitgliedern
der Europdischen Union gelten soll: Begibt sich ein Marktteilnehmer in einen anderen
Mitgliedstaat, um dort eine Dienstleistungstatigkeit auszuliben, so soll zwischen
Sachverhalten, die unter die Niederlassungsfreiheit und solchen, die unter den freien
Dienstleistungsverkehr fallen, unterschieden werden, je nachdem, ob es sich um eine
vorubergehende Tatigkeit handelt oder nicht. Nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs ist fur die Unterscheidung zwischen der Niederlassungsfreiheit und dem
freien Dienstleistungsverkehr ausschlaggebend, ob der Marktteilnehmer in dem
Mitgliedstaat, in dem er die betreffend Dienstleistung erbringt, niedergelassen ist oder
nicht. Ist der Marktteilnehmer in dem Mitgliedstaat, in dem er seine Dienstleistungen
erbringt, niedergelassen, so soll in seinem Fall die Niederlassungsfreiheit anwendbar
sein. Ist der Marktteilnehmer dagegen nicht in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in
dem die Dienstleistung erbracht wird, so soll seine Tatigkeit unter den
Dienstleistungsverkehr fallen. Nach der standigen Rechtsprechung des Gerichtshofs
soll der vortubergehende Charakter der betreffenden Tétigkeiten nicht nur unter
Bertcksichtigung der Dauer der Erbringung der Leistung, sondern auch ihrer
Haufigkeit, ihrer regelmassigen Wiederkehr oder ihrer Kontinuitat beurteilt werden. Der
voribergehende Charakter der Dienstleistung soll nicht die Méglichkeit fir den
Dienstleistungserbringer ausschliessen, sich in dem Mitgliedstaat, in dem die
Dienstleistung erbracht wird, mit einer bestimmten Infrastruktur, wie etwa
Geschéaftsraumen, einer Kanzlei oder Praxis auszustatten, soweit diese Infrastruktur flr
die Erbringung der betreffenden Leistung erforderlich ist (vgl. Ziffer 77 der Praambel
der Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 tber Dienstleistungen im
Binnenmarkt).

Auch ohne Eintragung in der EU-/EFTA-Anwaltsliste des Kantons St. Gallen hat der
Beschwerdeflhrer Anspruch darauf, im freien Dienstleistungsverkehr in der Schweiz
Parteien vor Gerichtsbehérden zu vertreten (Art. 21 Abs. 1 und 2 BGFA) und - in der
Schweiz nicht reglementierte — Rechtsberatung anzubieten (vgl. Botschaft BGFA,
a.a.0., S. 6062 f.). Zu diesem Zweck darf er auch eine Infrastruktur in Form einer
Kanzlei in der Schweiz betreiben. Der Registereintrag bringt demgegeniber zum
Ausdruck, dass der eingetragene Rechtsanwalt sich zur Austibung der Anwaltstéatigkeit
im Registerkanton niedergelassen hat. Ohne eine solchen Eintrag ist der
Beschwerdeflihrer gemass Art. 27 Abs. 1 BGFA nicht zur "standigen" Vertretung von
Parteien vor schweizerischen Gerichtsbehérden befugt.

4. Wurdigung

Der Beschwerdeflhrer ist 6sterreichischer Rechtsanwalt. Er betreibt eine Kanzlei in
Z.__ /A und ist zudem im Firstentum Liechtenstein als niedergelassener Anwalt tatig
(vgl. www.rak.li > Burgerservice > Anwalt finden > Anwaltsverzeichnis niedergelassene
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Anwaélte, Stand: 7. Méarz 2024). Zurzeit erwirtschaftet er 90 Prozent seiner Umsétze im
Fdrstentum Liechtenstein.

In der Schweiz verfiigt der Beschwerdefihrer lber eine bis 8. Januar 2028 glltige
Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstétigkeit. Er macht geltend, er wolle kiinftig das
Schwergewicht seiner Tétigkeit in die Schweiz verlegen. Zur Dauer, Haufigkeit,
Regelmaéssigkeit und Kontinuitét seiner bisherigen Tétigkeit in der Schweiz dussert er
sich nicht; die entsprechenden Absichten scheinen noch wenig konkretisiert. Im
Rahmen des grenziberschreitenden freien Dienstleistungsverkehrs ist der
Beschwerdefihrer befugt, punktuell und voriibergehend wahrend jahrlich 90 Tagen in
der Schweiz als Rechtsvertreter vor Gericht tatig zu sein. Die Einschrdnkung gemass
Art. 23 BGFA wirkt sich praktisch nicht nachteilig auf ihn aus, weil sich das Handeln im
Einvernehmen mit einer eingetragenen Rechtsanwaltin oder einem eingetragenen
Rechtsanwalt auf Verfahren mit Anwaltszwang — zu unterscheiden von Verfahren im
Bereich des Anwaltsmonopols — beschrankt und geméss der Rechtsprechung des
Européischen Gerichtshofs zudem lediglich die Bezeichnung einer Zustelladresse
voraussetzt. Die rechtsberatende Tatigkeit ist in der Schweiz und insbesondere im
Kanton St. Gallen nicht reglementiert und insbesondere nicht auf Rechtsanwalte und
Rechtsanwaéltinnen beschrankt. Damit legt der Beschwerdeflhrer nicht dar, dass die
Abweisung des Gesuchs um Eintragung in der Liste der EU-/EFTA-Anwaélte im Kanton
St. Gallen seine Anspriiche aus dem fir die Schweiz verbindlichen europaischen Recht
oder aus der verfassungsmassig geschitzten Wirtschaftsfreiheit verletzen wirde. Zwar
kommt einem Eintrag in der im Internet publizierten und damit 6ffentlich zuganglichen
Liste der EU-/EFTA-Anwalte zweifellos eine gewisse Bedeutung flr die Akquisition von
Klientinnen und Klienten zu. Allerdings kann allein diese — dem Sinn und Zweck der
Liste nicht entsprechende — Werbewirkung (vgl. dazu BGer 2A.536/2003 vom 9. August
2004 E. 4.2, zum kantonalen Anwaltsregister BGer 2A.169/2005 vom 24. August 2005
E. 3.4.3) keinen Anspruch auf Eintragung rechtfertigen. Im Ubrigen kann sich der
Beschwerdefihrer, dessen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz die Erwerbstatigkeit
nicht umfasst, nicht wirksam auf die Wirtschaftsfreiheit geméass Art. 27 BV berufen (vgl.
BGE 119 la 35 E. 2, welcher den persdnlichen Geltungsbereich von Schweizerinnen
und Schweizern auf niedergelassene Auslanderinnen und Auslander ausdehnte und
wovon auch die nachgeflhrte Bundesverfassung ausgeht).

5. Ergebnis

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeflhrer, der Uber eine Postadresse
und Kanzleirdumlichkeiten in W.__/CH (vormals: X.__/CH) verfligt, auch ohne die von
ihm beantragte Eintragung in der st. gallischen Liste der EU-/EFTA-Anwélte im Rahmen
des flr die Schweiz verbindlichen europédischen Rechts auf freien
Dienstleistungsverkehr unter der urspriinglichen Berufsbezeichnung — mithin als
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Osterreichischer Rechtsanwalt — in der Schweiz rechtsberatend und als Vertreter vor
schweizerischen Gerichten tétig sein darf. Dass seine bisherige berufliche Tatigkeit in
der Schweiz einen Umfang erreicht, der Uber das im freien Dienstleistungsverkehr
zuldssige Mass hinausginge, oder dass er kinftig — unter Einschrankung seiner
Tatigkeiten an den Standorten in Osterreich und im Fiirstentum Liechtenstein — stindig
in der Schweiz tatig sein werde, geht aus den Eingaben des Beschwerdefluhrers nicht
substantiiert hervor. Im Ubrigen erlaubt ihm der auslanderrechtliche Status in der
Schweiz - er verfligt Uber eine Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstatigkeit — keine
Erwerbstéatigkeit, welche Uber die Berufsausibung im Rahmen des freien
Dienstleistungsverkehrs hinausgeht. Die Beschwerde ist dementsprechend
abzuweisen.

6. Kosten

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeflihrer die amtlichen Kosten zu
tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebihr von CHF 1'500 ist angemessen

(Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Sie ist mit dem von ihm in
der gleichen Hohe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Ausseramtliche Kosten sind
fir das Beschwerdeverfahren ausgangsgemass nicht zu entschéadigen (Art. 98 Abs. 1
und Art. 98°S VRP).

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Der Beschwerdefuhrer tragt die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von
CHF 1'500. Sie sind mit dem von ihm in der gleichen Hbhe geleisteten
Kostenvorschuss gedeckt.

3.
Ausseramtliche Kosten werden nicht entschadigt.
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 19.04.2024
	Anwaltsrecht, Art. 27 ff. BGFA Der Beschwerdeführer ist österreichischer Rechtsanwalt. Er betreibt eine Kanzlei in Ös-terreich und ist zudem im Fürstentum Liechtenstein als niedergelassener Anwalt tätig. Zurzeit erwirtschaftet er 90 Prozent seiner Umsätze im Fürstentum Liechtenstein. Im Kanton St. Gallen verfügt er über eine Postadresse und Kanzleiräumlichkeiten. In der Schweiz verfügt er über eine Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstätigkeit. Er darf auch ohne die von ihm beantragte Eintragung in der st. gallischen Liste der EU-/EFTA-Anwälte im Rahmen des für die Schweiz verbindlichen europäischen Rechts auf freien Dienstleis-tungsverkehr unter der ursprünglichen Berufsbezeichnung – mithin als österreichischer Rechtsanwalt – in der Schweiz rechtsberatend und als Vertreter vor schweizerischen Gerichten tätig sein. Dass seine bisherige berufliche Tätigkeit in der Schweiz einen Um-fang erreicht, der über das im freien Dienstleistungsverkehr zulässige Mass hinausginge, oder dass er künftig – unter Einschränkung seiner Tätigkeiten an den Standorten in Ös-terreich und im Fürstentum Liechtenstein – ständig in der Schweiz tätig sein werde, geht aus seinen Eingaben nicht substantiiert hervor. (Verwaltungsgericht, B 2023/256) Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde ans Bundesgericht wurde mit Urteil vom 26. Februar 2025 gutgeheissen (Verfahren 2C_271/2024) 
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